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Text 

§. 26. 

Der Betrieb von Geschäften der Genossenschaft, sowie die Vertretung der Genossenschaft in 
Beziehung auf diesen Geschäftsbetrieb kann auch Beamten der Genossenschaft oder anderen Personen als 
Bevollmächtigten der Genossenschaft zugewiesen werden. In diesem Falle bestimmt sich die Befugniß 
derselben nach der ihnen ertheilten Vollmacht, sie erstreckt sich im Zweifel auf alle Rechtshandlungen, 
welche die Ausführung derartiger Geschäfte gewöhnlich mit sich bringt. 
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